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Betreff:
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Federführendes Amt:
Einreicher:

Ordnungsamt
Bergwein, Karl-Heinz

Beratungsfolge 25.04.2022 Verbandsgemeinderat der
Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat beschließt auf seiner Sitzung am 25.04.2022
folgende Funktionsübertragung und Ernennungen von Führungskräften:

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird dem Kameraden Marcel Homuth für die Dauer
von 2 Jahren die Funktion Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Angern
übertragen.

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird der Kamerad Oliver Beymel unter Berufung in
das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren zum
stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Angern ernannt.

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird der Kamerad Michel Jagodzinski unter
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs
Jahren zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Heinrichsberg ernannt.

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird dem Kameraden Toni Hertel für die Dauer von
2 Jahren die Funktion stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr
Neuenhofe übertragen.

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird der Kamerad Dennis Fruth unter Berufung in
das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren zum
Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Lindhorst ernannt.

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird der Kamerad Marco Schönrock unter
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs
Jahren zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Mahlwinkel ernannt.

Mit Wirkung vom 25.04.2022 wird der Kamerad Ralf Braunschweig unter
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs
Jahren zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Mahlwinkel
ernannt.
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Begründungen:

Voraussetzung gemäß Laufbahnverordnung für die Übertragung der Funktion
Ortswehrleiter sind mindestens ein Jahr Dienst in der Funktion Gruppenführer und
der abgeschlossene Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“. Da dem Kameraden
Homuth der Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr fehlt, kann er nur befristet für zwei
Jahre ein-
gesetzt werden. Innerhalb dieser Frist ist der erfolgreiche Abschluss des Lehrganges
„Leiter einer Feuerwehr“ vorgeschrieben. Sofern dies anschließend nicht nachge-
wiesen werden kann, endet die Funktionsübertragung auf Zeit ohne Möglichkeit der
Verlängerung.

Das Ehrenbeamtenverhältnis vom Kameraden Oliver Beymel endete am 25.03.2022.

Das Ehrenbeamtenverhältnis vom Kameraden Michel Jagodzinski endete am
21.03.2022.

Auf Grund von fehlenden Qualifikationen konnte die Funktion des stellvertretenden
Ortswehrleiters in der Ortsfeuerwehr Neuenhofe nicht besetzt werden.
Voraussetzung gemäß Laufbahnverordnung für die Übertragung der Funktion
stellvertretender Ortswehrleiter sind mindestens ein Jahr Dienst in der Funktion
Gruppenführer und der abgeschlossene Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“. Da dem
Kameraden Hertel der Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr fehlt, kann er nur befristet
für zwei Jahre eingesetzt werden. Innerhalb dieser Frist ist der erfolgreiche Ab-
schluss des Lehrganges „Leiter einer Feuerwehr“ vorgeschrieben. Sofern dies an-
schließend nicht nachgewiesen werden kann, endet die Funktionsübertragung auf
Zeit ohne Möglichkeit der Verlängerung.

Die Funktionsübertragung für den Kameraden Dennis Fruth endete am 31.03.2019,
weil der Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ nicht absolviert wurde.
Nachdem der Kamerad Dennis Fruth erfolgreich den Lehrgang „Leiter einer Feuer-
wehr“ erfolgreich abgeschlossen hat, kann er zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr
Lindhorst ernannt werden.

Das Ehrenbeamtenverhältnis vom Kameraden Marco Schönrock endete am
02.04.2022.

Das Ehrenbeamtenverhältnis vom Kameraden Ralf Braunschweig endete am
26.03.2022.

Alle o.g. genannten Kameraden wurden durch ihre Ortsfeuerwehren in einer
Vorschlagswahl gewählt und für die Funktionen vorgeschlagen.

Die erforderliche Anhörung der Aufsichtsbehörde zur Funktionsübertragung wurde
durchgeführt.
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Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr Ja Nein x
Gesamtkosten der
Maßnahme in
2022 in €

Jährliche
Folgekosten in €

Mittel bereits geplant
2022
Ja x Nein

Haushaltsstelle

zusätzliche Einnahmen Nein Ja in Höhe von:
Erläuterungen:

_________________ ________ ________
Verbandsgemeinde- Kämmerei Amtsleiter Sachbearbeiter
bürgermeister

Gremium TOP □Abstimmung laut

Beschlussvorschlag mit

Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben.

Datum:

________________________________________________________ -
Siegel- Bürgermeister / Vorsitzender
Verbandsgemeinderat

□ Ein-

stimmig

□Mehr-

heitlich

Ja Nein Enthaltungen


